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Aus den Ortsteilen

Amtliche Bekanntmachungen des Bürgermeisters

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Gemeinde Niedergörsdorf für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2013 folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf 10.439.600 Euro
ordentlichen Aufwendungen auf 11.401.100 Euro

außerordentlichen Erträge auf 120.000 Euro
außerordentlichen Aufwendungen auf 22.000 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 9.266.100 Euro
Auszahlungen auf 9.262.100 Euro

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.540.800 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.618.100 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 725.300 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 465.000 Euro

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 179.100 Euro

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0 Euro
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 Euro

§ 2

1. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 280 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 385 v. H.

2. Gewerbesteuer 315 v. H.

§ 4

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen
als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen wer-
den, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab
der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanz-
haushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Ge-
meindevertretung bedürfen, wird auf 30.000 Euro festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wer-
den bei:
a)der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 Euro und

b)bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelauf-
wendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro

festgesetzt.

Niedergörsdorf, 21.01.2014

Rauhut, Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Niedergörsdorf für
das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit bekannt gemacht. Die Haushalts-
satzung und das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Nieder-
görsdorf für den Zeitraum 2014 bis 2017 wurden durch die Landrätin
des Landkreises Teltow-Fläming als allgemeine untere Landesbehörde
mit Bescheid vom 21.01.2014, Aktenzeichen: Az 153103.18.2/13
genehmigt.
In die Haushaltssatzung mit ihren Bestandteilen und Anlagen kann in der
Zeit 27.01.2014 bis 03.02.2014 während der Sprechzeiten der Gemeinde-
verwaltung Niedergörsdorf, in der Kämmerei, Zimmer 9 durch Jeder-
mann Einsicht genommen werden.

Rauhut, Bürgermeister

Kaltenborn

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung
Der Notvorstand der Jagdgenossenschaft Kaltenborn lädt alle Jagd-
genossen, die bejagbaren Grundbesitz in der Gemarkung Niedergörs-
dorf, Flur 16 und 17 haben, zur Mitgliederversammlung ein.
Diese findet am

Freitag, dem 28.02.2014, 18.00 Uhr
Im Gemeinderaum Kaltenborn

statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl des Jagdvorstehers
3. Wahl des Jagdvorstandes
4. Wahl des Kassenführers
5. Beschluss der Satzung der Jagdgenossenschaft Kaltenborn
6. Verwendung des Reinertrages
7. Beschluss über die Jagdpachtverlängerung für Herrn Klaus Riemer
8. Diskussion

Die Beschlussfähigkeit ist unabhängig von der Anzahl der Erschienenen.

Rauhut, Bürgermeister

(Notvorstand der Jagdgenossenschaft Kaltenborn)
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